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Einleitung 

Störungen der Hauptverhandlung durch Strafverteidiger sind sicherlich 
kein Problem, mit dem der Richter täglich konfrontiert ist. Es zeigt sich aber. 
daß derartige Fälle zu allen Zeiten die Gerichte beschäftigt haben. 

Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts kam es insbesondere bei Prozessen 
mit politischem Hintergrund zu Vorfällen, die seinerzeit auch in der Öffent-
lichkeit großes Aufsehen erregten. Ende der sechziger Jahre häuften sich die 
Störungen im Zusammenhang mit den Studentenunruhen; danach erforderte 
das Verhalten von Strafverteidigern in den sogenannten "Terroristenverfah-
ren" ein Einschreiten des Gerichts. In den letzten Jahren schließlich bereiteten 
Verfahren wegen Hausbesetzungen und Sitzblockaden gelegentlich Probleme. 

Das Thema ist somit auch heute bedauerlicherweise noch sehr aktuell. 



1. Kapitel 
Gang der Darstellung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Störungen der Hauptverhand-
lung, die von einem Strafverteidiger ausgehen. Schwerpunkt der Untersu-
chung ist die Frage, welche Möglichkeiten die sitzungspolizeilichen Kompe-
tenzen der §§ 176 ff. GVG dem Vorsitzenden und dem Gericht angesichts sol-
cher Störungen eröffnen. 

Zunächst elfolgt eine genauere Charakterisierung des störenden Verhaltens, 
insbesondere auch eine Abgrenzung zum sogenannten Mißbrauch prozessualer 
Befugnisse, der nicht Gegenstand der Untersuchung ist. 

Um die große praktische Relevanz des Themas zu verdeutlichen, gibt das 
folgende Kapitel einen Überblick über sitzungspolizeilich relevantes Verhalten 
von Anwälten. mit dem sich die Rechtsprechung im Laufe der Jahre zu befas-
sen hatte. 

Danach werden Maßnahmen, die der Vorsitzende und das Gericht gegen 
den Verteidiger treffen können, dargestellt. Der Schwerpunkt der Untersu-
chung liegt hierbei auf den sitzungspolizeilichen Befugnissen gemäß den 
§§ 176 ff. GVG: andere in Frage kommende materiell-rechtliche und prozes-
suale Vorgehensweisen werden insbesondere in Abgrenzung zu den Möglich-
keiten der Sitzungspolizei betrachtet. 

Dem Abschnitt über die sitzungspolizeilichen Befugnisse ist ein histori-
sches Kapitel vorangestellt, das wesentliche Vorgänge beim Erlaß des Ge-
richtsvelfassungsgesetzes sowie wichtige spätere Änderungen darstellt. 

Im Anschluß daran folgen ausfiihrliche Untersuchungen zum persönlichen 
und sachlichen Anwendungsbereich der §§ 176 ff. GVG bei Störungen durch 
einen Verteidiger. Die sogenannten "Kleiderfälle", insbesondere also Situatio-
nen, in denen der Verteidiger sich weigert, eine Robe zu tragen, weisen ge-
genüber sonstigem störenden Verhalten gewisse Besonderheiten auf, weshalb 
auf sie in einem gesonderten Kapitel eingegangen wird. 
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Das nächste Kapitel widmet sich den Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen, 
mit denen der betroffene Strafverteidiger gegen sitzungspolizeiliche Anord-
nungen vorgehen kann. 

Die Arbeit schließt mit einer kritischen Prüfung der bestehenden Gesetzes-
lage und einem Vorschlag zur Novellierung des Gerichtsverfassungsgesetzes. 

2 Gröner 
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